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Ausgewählte Urteile des Bundesgerichts zum 

Strafvollzugs- und Massnahmenrecht 

zusammengestellt von Daniel Verasani, RA, LL.M., Fachbereichsleiter Sonderdienst im Amt für 

Justizvollzug des Kantons Aargau. 

Die Auswahl der Urteile erfolgt durch den Autor. Sie werden in einer Regeste zusammengefasst 

mit Hinweisen zu einzelnen relevanten Erwägungen (mit eigenen Hervorhebungen). 

 

Urteil 6B_ 1456/2020 vom 10.03.2021 (publiziert als BGE 147 IV 209) 

Regeste 

Regelung des Massnahmebeginns einer ambulanten Behandlung von psychischen 

Störungen; Frage offengelassen, ob diese Rechtsprechung auch für ambulante 

Suchtmassnahmen gilt. 

Wird eine ambulante Behandlung von psychischen Störungen erst nach deren 

rechtskräftigen Anordnung angetreten, beginnt die Fünfjahresfrist gemäss Art. 63 Abs. 4 

Satz 1 StGB bzw. die richterlich festgesetzte Frist mit dem effektiven Behandlungsbeginn 

zu laufen. Hat die betroffene Person bereits "vorzeitig" - in Freiheit als Ersatzmassnahme 

oder während der Untersuchungs- oder Sicherheitshaft bzw. dem vorzeitigen Strafvollzug - 

mit einer ambulanten Behandlung begonnen, ist für den Fristenlauf auf das Datum des in 

Rechtskraft erwachsenen Anordnungsentscheids abzustellen. 

Aus den Erwägungen: 

E.2.4.   

E.2.4.1. Der Beschwerdeführer hat unbestrittenermassen am 25. März 2015 eine ambulante 

therapeutische Behandlung begonnen. Diese stellte eine im Urteil des 

Zwangsmassnahmengerichts vom 3. März 2015 angeordnete Ersatzmassnahme i.S.v. Art. 237 

Abs. 2 lit. f StPO dar. Nach seiner Verhaftung am 16. Dezember 2016 fiel die Ersatzmassnahme 

dahin. Der Beschwerdeführer besuchte in der Sicherheitshaft bzw. im vorzeitigen Strafvollzug 

weiterhin die Therapie, was mangels einer entsprechenden behördlichen Anordnung bzw. 

Bewilligung freiwillig erfolgte. Damit ist vorliegend kein Fall eines vorzeitigen 

Massnahmenvollzugs im Sinne von Art. 236 StPO zu beurteilen, womit nicht geprüft werden 

muss, ob dieser bei ambulanten Behandlungen (während der Untersuchungs- oder 

Sicherheitshaft bzw. dem vorzeitigen Strafvollzug) überhaupt möglich oder lediglich für 

freiheitsentziehende Massnahmen vorgesehen ist (siehe hierzu QUELOZ/ZERMATTEN, a.a.O., 

N. 32 zu Art. 63 StGB [verneinend]; MATTHIAS HÄRRI, in: Basler Kommentar, Schweizerische 

Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 8 zu Art. 236 StPO [implizit verneinend]; ANASTASIADIS, 

a.a.O., S. 285; STRATENWERTH/BOMMER, a.a.O., § 8 Rz. 83 [beide wohl bejahend]).   

E.2.4.2. Allerdings ist die Absolvierung einer ambulanten Behandlung als Ersatzmassnahme im 

Sinne von Art. 237 StPO vergleichbar mit dem vorzeitigen Antritt einer stationären 
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therapeutischen Behandlung von psychischen Störungen im Sinne von Art. 236 StPO. In beiden 

Fällen ist die therapeutische Behandlung ein Ersatz bzw. eine Vollzugsform für die 

Untersuchungs- oder Sicherheitshaft und dient dazu, die psychische Störung des mutmasslichen 

Täters möglichst rasch zu behandeln. Während die Ersatzmassnahme gegenüber der 

Untersuchungs- und Sicherheitshaft ein milderes Mittel darstellt, kann beim vorzeitigen 

Massnahmenantritt nicht vom Freiheitsentzug abgesehen werden, jedoch wird dieser bereits für 

die therapeutische Behandlung genutzt. Die vorliegend zu beurteilende Ausgangslage ist damit 

vergleichbar mit der eines vorzeitigen Massnahmenvollzugs gemäss Art. 236 StPO vor der 

gerichtlichen Anordnung einer stationären therapeutischen Behandlung von psychischen 

Störungen.   

E.2.4.3. Sowohl die ambulante als auch die stationäre Behandlung von psychischen Störungen 

sind zeitlich nicht absolut limitiert. Ihre Dauer hängt vom Behandlungsbedürfnis des 

Massnahmeunterworfenen und den Erfolgsaussichten der Massnahme (vgl. Art. 56 Abs. 1 lit. b 

StGB), letztlich also von den Auswirkungen der Massnahme auf die Gefahr weiterer Straftaten ab. 

Sie dauern grundsätzlich so lange an, bis ihr Zweck erreicht ist oder sich eine Zweckerreichung 

als aussichtslos erweist (BGE 143 IV 445 E. 2.2 S. 447; siehe für die stationäre therapeutische 

Behandlung von psychischen Störungen BGE 145 IV 65 E. 2.3.3 S. 71 mit Hinweisen). Wie die 

Fristen gemäss Art. 59 Abs. 4 Satz 1 StGB regeln auch jene von Art. 63 Abs. 4 Satz 1 und 2 StGB 

bezüglich der ambulanten Behandlung von psychischen Störungen - anders als für die ambulante 

Suchtbehandlung - nicht die absolute Höchstdauer der Massnahme, sondern innert welcher Frist 

ein neuer Gerichtsentscheid über die Weiterführung der Massnahme zu ergehen hat. Angesichts 

dieser vergleichbaren Ausgangslage sind die Erwägungen, die das Bundesgericht in 

Zusammenhang mit Art. 59 Abs. 4 StGB gemacht hat (vgl. BGE 145 IV 65 E. 2.6 S. 74 f.), auch in 

der vorliegenden Konstellation heranzuziehen. Es rechtfertigt sich daher, bei einer ambulanten 

Behandlung von psychischen Störungen - analog der stationären Behandlung von psychischen 

Störungen nach Art. 59 StGB - für den Beginn der Frist gemäss Art. 63 Abs. 4 Satz 1 StGB auf 

das Datum des in Rechtskraft erwachsenen Anordnungsentscheids abzustellen.   

E.2.4.4. Das Bundesgericht hat bereits im Zusammenhang mit der stationären therapeutischen 

Behandlung von psychischen Störungen festgehalten, dass mit der dargelegten Lösung 

Personen, die in den vorzeitigen Massnahmenvollzug eingewilligt haben, nicht schlechter gestellt 

werden. Dies gilt auch für ambulante Behandlungen. Eine "vorzeitige" ambulante Behandlung - 

als Ersatzmassnahme oder während des strafprozessualen Freiheitsentzugs - hat nicht zur Folge, 

dass sich eine Person länger in Behandlung befindet. Das Gericht hat für die Verhältnismässigkeit 

der ambulanten Behandlung in zeitlicher Hinsicht eine allfällige "vorzeitige" Therapie 

mitzuberücksichtigen, dies sowohl bei der Prüfung der Erstanordnung der Massnahme als auch 

im Zusammenhang mit einem Gesuch um Verlängerung derselben (vgl. BGE 145 IV 65 E. 2.6.1 

S. 74 mit Hinweisen; BBl 1999 2091 Ziff. 213.441).   

E.2.4.5. Kommt hinzu, dass eine "vorzeitige" Therapie sowohl inhaltlich, zeitlich als auch 

hinsichtlich der behandelnden Person anders ausgestaltet sein kann, als eine später gerichtlich 

angeordnete ambulante Behandlung von psychischen Störungen. Damit nicht in jedem Einzelfall 

beurteilt werden muss, ob die "vorzeitige" und die gerichtlich angeordnete ambulante Behandlung 

von psychischen Störungen gleichartig sind, sprechen auch Praktikabilitätsüberlegungen dafür, in 

jedem Einzelfall unabhängig von den konkreten Umständen auf das Datum des rechtskräftigen 

Anordnungsentscheids abzustellen. Dies erleichtert die Rechtsanwendung und gewährleistet 

zugleich die Rechtssicherheit.   

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-445%3Ade&number_of_ranks=0#page445
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https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F145-IV-65%3Ade&number_of_ranks=0#page65
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F145-IV-65%3Ade&number_of_ranks=0#page65
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E.2.4.6. Als Zwischenfazit ist daher Folgendes festzuhalten: Wird eine ambulante Behandlung von 

psychischen Störungen erst nach deren rechtskräftigen Anordnung angetreten, beginnt die 

Fünfjahresfrist gemäss Art. 63 Abs. 4 Satz 1 StGB bzw. die richterlich festgesetzte Frist mit dem 

effektiven Behandlungsbeginn zu laufen. Hat die betroffene Person bereits "vorzeitig" - in Freiheit 

als Ersatzmassnahme oder während der Untersuchungs- oder Sicherheitshaft bzw. dem 

vorzeitigen Strafvollzug - mit einer ambulanten Behandlung begonnen, ist für den Fristenlauf auf 

das Datum des in Rechtskraft erwachsenen Anordnungsentscheids abzustellen. Dies steht im 

Einklang mit der Rechtsprechung zum Fristbeginn bei stationären therapeutischen Behandlungen 

von psychischen Störungen (vgl. BGE 145 IV 65 E. 2.7.1 S. 76; Urteil 6B_1375/2020 vom 22. 

Februar 2021 E. 2.4.2, zur Publikation vorgesehen; je mit Hinweisen). Ob das Gesagte auch für 

die ambulante Suchtbehandlung gilt, braucht vorliegend nicht beurteilt zu werden.   
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